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derjenige , der solche nicht vor diesem Zeit-
punct einliefert , hat es sich selbst zuzuschrei¬
ben , daß er damit schlechterdings abgewie¬
sen und überall nicht weiter gehört wird.
Nur in dem einzigen Fall , wenn eine solche
Rechnung zwar zur gehörigen Zeit bey dem¬
jenigen Official , der selbige attestiren muß,
eingeliefert aber von demselben resp . vor
dem .z i . Decemver und iZ . Januar nicht zu¬
rück zu erhalten gewesen ist , findet eine Aus¬
nahme Statt , jedoch muß in solchem Fall
der Aussteller der Rechnung seine , nach dem
Schluß des obigen § . g . wider den saumhaf¬
ten Officialen schriftlich einzureichende Be¬
schwerde vor dem 15 . Januar bey der Cam¬
mer einbringen , und derselben eine Abschrift
der Rechnung sofort beylegen , widrigenfalls
er auch mit dieser Beschwerde nicht weiter
gehört werden wird.

8ü ) Regierungs - Bekanntmachung
v. 4 . N ov.  xubl . den y . Nov . i8t5-

Da bei einigen Aemtern darüber Zwei - An welche Be-
fel entstanden , an welche Behörde die
§ . 14 . der Beamten -Jnstruction vorgeschrie- einzusenden?
benen monatlichen Polizey -Straf -sisten ein¬

zusenden seyen , so wird zur genauern Er¬
klärung des genannten §. und zur künftigen
Nachachtung sammtlichen Aemtern und den
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